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RS OGH 1997/2/11 10Ob2428/96y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1997

Norm

MRG §31 Abs1

Rechtssatz

Für diesen Kündigungstatbestand ist keine besondere Interessenabwägung erforderlich. Auch das Erfordernis der

Ersatzbeschaffung wird vom Gesetzgeber im Rahmen einer (bloßen) Teilkündigung nicht verlangt.

Entscheidungstexte
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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